
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Portugiesische Repu
blik ihre Verpflichtungen aus Art. 49 EG in der Auslegung 
durch den Gerichtshof nicht erfüllt habe. 

Nach dieser Rechtsprechung finde Art. 49 EG Anwendung auf 
den Sachverhalt eines Patienten, der entgeltliche medizinische 
Leistungen in einem anderen Mitgliedstaat als seinem Wohnort 
erhalte. 

In Portugal sehe jedoch das Decreto-Lei Nr. 177/92, das die 
Voraussetzungen für die Erstattung im Ausland getätigter 
Krankheitskosten festlege, nicht ausdrücklich die Erstattung 
von Krankheitskosten für ambulante Behandlung in einem an
deren Mitgliedstaat außer unter den in der Verordnung Nr. 
1408/71 vorgesehenen Voraussetzungen vor, oder diese Rege
lung mache nach der von den portugiesischen Behörden ver
tretenen Auslegung die Erstattung dieser Krankheitskosten für 
ambulante Behandlung von der Erteilung einer vorherigen Ge
nehmigung unter beschränkenden Voraussetzungen abhängig. 

( 1 ) Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur 
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer 
und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwan
dern (ABl. L 149, S. 2) 

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 2. April 
2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Republik Zypern 

(Rechtssache C-426/08) ( 1 ) 

(2009/C 205/52) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 285 vom 8.11.2008. 

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 3. Juni 
2009 — People’s Mojahedin Organization of Iran/Rat der 
Europäischen Union, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, Königreich der Niederlande 

(Rechtssache C-576/08) ( 1 ) 

(2009/C 205/53) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 55 vom 7.3.2008.
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